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Unterbrecherwerbung 

§ 15. (1) Fernsehwerbung ist in Blöcken zwischen einzelnen Sendungen auszustrahlen. Einzeln 
gesendete Werbespots müssen außer bei der Übertragung von Sportveranstaltungen die Ausnahme sein. 

(2) Das Unterbrechen von Fernsehsendungen in Programmen nach § 3 durch Werbung ist mit 
Ausnahme der folgenden beiden Sätze unzulässig. Bei Sportsendungen, die aus eigenständigen Teilen 
bestehen, darf die Werbung nur zwischen die eigenständigen Teile eingefügt werden, wobei die 
Sportsendung für jeden vollen Zeitraum von 15 Minuten (berechnet nach der programmierten Sendedauer 
der Sendung ohne Einrechnung der Dauer der Werbung) einmal unterbrochen werden darf und innerhalb 
jeder vom Beginn der Sendung an gerechneten vollen Stunde höchstens vier Unterbrechungen zulässig 
sind. Bei Sportübertragungen und Sendungen über ähnlich strukturierte Ereignisse und Darbietungen mit 
Pausen darf die Werbung nur in die Pausen eingefügt werden. 

(3) In Programmen nach §§ 9 und 9a kann unter den nachfolgend genannten Einschränkungen 
Fernsehwerbung auch in die laufenden Sendungen eingespielt werden, sofern sie den Zusammenhang der 
Sendungen nicht beeinträchtigt, wobei die natürlichen Sendungsunterbrechungen und die Art und Dauer 
der Sendung zu berücksichtigen sind. Gegen die Rechte von Rechteinhabern darf dabei nicht verstoßen 
werden. Die Übertragung von Fernsehfilmen (mit Ausnahme von Serien, Reihen und 
Dokumentarfilmen (Anm. 1)), Kinospielfilmen und Nachrichtensendungen darf für jeden programmierten 
Zeitraum von mindestens 30 Minuten einmal für Fernsehwerbung unterbrochen werden. Die Übertragung 
von Kindersendungen darf für jeden programmierten Zeitraum von mindestens 30 Minuten höchstens 
einmal unterbrochen werden, jedoch nur wenn die Gesamtdauer der Sendung nach dem Sendeplan mehr 
als 30 Minuten beträgt. Die Übertragung von Gottesdiensten darf nicht durch Fernsehwerbung 
unterbrochen werden. 

(_________________ 
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Anm. 1: Art. 3 Z 24 der Novelle BGBl. I Nr. 150/2020 lautet: „In § 15 Abs. 3 wird das Wort 
„Dokumentarfilme“ durch das Wort „Dokumentationen“ ersetzt.“. Die Anweisung konnte nicht 
durchgeführt werden.) 
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